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Teil A 

 
Dieses Dokument gibt einen Überblick über alle Anpassungen der Beförde-
rungsbedingungen gemäß Teil A „Gemeinsamer Tarif der im Verkehrsver-
bund Berlin-Brandenburg zusammenwirkenden Verkehrsunternehmen“. 
Änderungen zum Stand 1. Januar 2011 sind kursiv gekennzeichnet. Ände-
rungen und Ergänzungen im Zuge der Einführung des elektronischen Fahr-
ausweises sind gesondert hervorgehoben. 
 
 

Beförderungsbedingungen 
 

§ 1  Geltungsbereich  
 
(1) Die Beförderungsbedingungen gelten für die Beförderung im Eisen-

bahn-Regional-, S-Bahn-, U-Bahn-, Straßenbahn- und Obusverkehr 
sowie im Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen und auf Fähren. Die Ver-
kehrsmittel dienen der Personenbeförderung. 

 
(2) Der Abschluss des Beförderungsvertrages erfolgt mit dem Verkehrsun-

ternehmen, dessen Verkehrsmittel der Kunde betritt. Soweit das Ver-
kehrsmittel im Auftragsverkehr fährt, ist der Auftraggeber Vertrags-
partner. 

 
§ 2  Anspruch auf Beförderung 
 
(1) Anspruch auf Beförderung besteht, soweit nach den Vorschriften des 

für den jeweiligen Verkehr geltenden Gesetzes (Personenbeförde-
rungsgesetz [PBefG] und Allgemeines Eisenbahngesetz [AEG]) und 
den aufgrund dieser Gesetze erlassenen Rechtsvorschriften (Verord-
nung über die Allgemeinen Beförderungsbedingungen für den Stra-
ßenbahn- und Obusverkehr sowie den Linienverkehr mit Kraftfahrzeu-
gen [VO-ABB] oder die Eisenbahn-Verkehrsordnung [EVO]) eine Be-
förderungspflicht gegeben ist. 

 
(2) Sachen werden nur nach Maßgabe des § 11 und Tiere nur nach Maß-

gabe des § 12 befördert. 

§ 3  Von der Beförderung ausgeschlossene Personen 
 
(1) Personen, die eine Gefahr für die Sicherheit oder Ordnung des Betrie-

bes oder für die Fahrgäste darstellen, sind von der Beförderung aus-
geschlossen. Soweit diese Voraussetzungen vorliegen, sind insbeson-
dere ausgeschlossen 

1. Personen, die unter Einfluss alkoholischer Getränke oder an-
derer berauschender Mittel stehen, 

2. Personen mit ansteckenden Krankheiten gemäß Infektions-
schutzgesetz, 

3. Personen mit Waffen, die unter das Waffengesetz fallen, es sei 
denn, dass sie zum Führen von Waffen berechtigt sind, 

4. Personen, die Gewaltbereitschaft zeigen bzw. Gewalt ausü-
ben, 

5. verschmutze und/oder übel riechende Personen. 
 
(2) Kinder bis zum vollendeten 4. Lebensjahr werden nur in Begleitung 

einer Aufsichtsperson befördert. Kinder vor Vollendung des 6. Lebens-
jahres können von der Beförderung ausgeschlossen werden, sofern sie 
nicht auf der ganzen Fahrstrecke von Personen begleitet werden, die 
mindestens das 6. Lebensjahr vollendet haben; die Vorschriften des 
Absatzes 1 bleiben unberührt. 

 
(3) Über den Ausschluss von Personen entscheidet das Betriebspersonal. 

Betriebspersonal im Sinne dieser Beförderungsbedingungen sind alle 
von dem Verkehrsunternehmen zur Erfüllung seiner Aufgaben beauf-
tragten Personen. Das Betriebspersonal übt das Hausrecht für das 
Verkehrsunternehmen aus.  

 
(4) Auf Aufforderung des Betriebspersonals sind nicht nur das Verkehrs-

mittel sondern auch die Betriebsanlagen zu verlassen. Der rechtmäßi-
ge Ausschluss von der Fahrt bzw. der rechtmäßige Verweis einer Per-
son aus dem Verkehrsmittel bzw. von der Betriebsanlage begründet 
keinen Anspruch auf Schadenersatz. 
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§ 4  Verhalten der Fahrgäste 
 
(1) Fahrgäste haben sich bei Benutzung der Betriebsanlagen und Ver-

kehrsmittel so zu verhalten, wie es die Sicherheit und Ordnung des Be-
triebes, ihre eigene Sicherheit und die Rücksicht auf andere Personen 
gebieten. Anweisungen des Betriebspersonals ist zu folgen. 

 
Neben den Beförderungsbedingungen des VBB-Tarifs gelten für das 
Verhalten in Bahnanlagen und Verkehrsmitteln die jeweiligen Benut-
zungs- und Hausordnungen der einzelnen Verkehrsunternehmen. 

 
(2) Fahrgästen ist insbesondere untersagt: 
 

1. sich mit dem Fahrzeugführer während der Fahrt zu unterhalten, 

2. die Türen eigenmächtig zu öffnen, 

3. Gegenstände aus den Verkehrsmitteln zu werfen oder hinausra-
gen zu lassen, 

4. während der Fahrt auf- oder abzuspringen bzw. an Schienen-
fahrzeugen zu surfen, 

5. ein als besetzt bezeichnetes Fahrzeug zu betreten, 

6. die Benutzbarkeit der Betriebseinrichtungen, der Durchgänge 
und der Ein- und Ausgänge durch z. B. sperrige Gegenstände zu 
beeinträchtigen, 

7. im Bahnhofs- bzw. Haltestellenbereich, auf Bahnhöfen oder in 
Verkehrsmitteln Sportgeräte zur Fortbewegung zu benutzen (z.B. 
Fahrräder, Inline Skates, City-Roller, Skateboards), 

8. Sicherheitseinrichtungen (z. B. Notbremse, Nothähne, Signalan-
lagen) und Notrufeinrichtungen missbräuchlich zu benutzen so-
wie nicht für den Fahrgast zur Benutzung dienende Betriebsein-
richtungen zu öffnen und zu betätigen, 

9. in Verkehrsmitteln auf unterirdischen Bahnsteiganlagen sowie in 
anderen gekennzeichneten Nichtraucherbereichen zu rauchen, 

10. Tonwiedergabegeräte, Tonrundfunkempfänger oder Musikin-
strumente zu benutzen (außer bei Vorliegen einer schriftlichen 
Erlaubnis des jeweiligen Verkehrsunternehmens) oder Tonwie-

dergabegeräte mit Kopfhörern zu benutzen, wenn durch die 
Lautstärke andere Fahrgäste belästigt werden, 

11. die Verkehrsmittel mit offenen Speisen (Speiseeis o. Ä.) und of-
fenen Getränken zu betreten bzw. diese während der Fahrt zu 
konsumieren, 

12. Verkehrsmittel zu beschädigen, zu verunreinigen oder zu be-
schmieren, 

13. in den Verkehrsmitteln oder innerhalb des Bahngebietes Handel 
zu treiben (außer in den dafür vorgesehenen Verkaufsständen), 
Druckschriften zu verteilen, zu betteln, zu sammeln, zu werben 
oder mit dem Ziel des Gelderwerbs Schau- oder Darstellungen 
zu tätigen, 

14. zum Fotografieren und Filmen im Bahngebiet zusätzliche künstli-
che Lichtquellen zu benutzen, 

15. Mobiltelefone zu benutzen, sofern in den Verkehrsmitteln ent-
sprechende Hinweise angebracht sind, 

16. Verkehrsmittel oder Betriebsanlagen zu betreten, die nicht zur 
Benutzung freigegeben sind. 

 
(3) Die Fahrgäste dürfen die Verkehrsmittel nur an den Haltestellen betre-

ten und verlassen. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Be-
triebspersonals. Soweit besonders gekennzeichnete Eingänge oder 
Ausgänge vorhanden sind, sind diese beim Betreten oder Verlassen 
der Fahrzeuge zu benutzen. Es ist zügig ein- oder auszusteigen sowie 
in das Wageninnere aufzurücken. Wird die bevorstehende Abfahrt an-
gekündigt oder schließt sich eine Tür, darf das Verkehrsmittel nicht 
mehr betreten oder verlassen werden. Jeder Fahrgast ist verpflichtet, 
sich im Verkehrsmittel stets festen Halt zu verschaffen. 

 
(4) Fahrgäste, insbesondere Kinder, haben einen Sicherheitsabstand zur 

Bahnsteigkante bzw. zur Fahrbahn einzuhalten. Die Beaufsichtigung 
von Kindern obliegt den Begleitern. Sie haben insbesondere dafür zu 
sorgen, dass Kinder nicht auf den Sitzplätzen knien oder stehen. Fer-
ner sind nach Maßgabe der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften 
Sicherheitsgurte bzw. die Rückhalteinrichtung zu benutzen. 
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(5) Verletzt ein Fahrgast trotz Ermahnung die ihm obliegenden Pflichten 
nach den Absätzen 1 bis 4, kann er von der Beförderung ausgeschlos-
sen werden; in schwerwiegenden Fällen ist eine vorherige Ermahnung 
nicht erforderlich. 

 
(6) Bei Verunreinigungen von Fahrzeugen, Betriebsanlagen oder Be-

triebseinrichtungen geringen Ausmaßes werden  
 

- Reinigungskosten in Höhe von 20,00 EUR berechnet. 
 
Bei Sachbeschädigungen von Fahrzeugen, Betriebsanlagen oder Be-
triebseinrichtungen geringen Ausmaßes werden folgende Beträge in 
Rechnung gestellt: 
 
- bei unbefugten Bemalungen (z. B. Graffiti) 50,00 EUR 
- bei Beschädigungen von Oberflächen (z. B. Scratching) 125,00 EUR  
   und 
- bei Diebstahl von Ausrüstungsgegenständen (z. B. Feuerlöscher) 

50,00 EUR 
 

Diese Kosten werden durch das Betriebspersonal von demjenigen er-
hoben, der als Verursacher festgestellt wurde oder dessen Urheber-
schaft auf Grund anderer Umstände (z. B. Zeugenaussagen) feststeht. 
Bei Einzug durch die Verwaltung des Verkehrsunternehmens werden 
zudem Verwaltungskosten in Rechnung gestellt. 
 
Bei Verschmutzungen oder Beschädigungen der Objekte größeren 
Ausmaßes und Folgen von Betriebsstörungen (auch aus der Mitnahme 
von Sachen oder Tieren) werden dem Verursacher Kosten in Höhe des 
Aufwandes der Beseitigung bzw. Wiederherstellung berechnet. Diese 
Kosten werden von der Verwaltung des Verkehrsunternehmens einge-
zogen. Sollte eine Auswechslung eines Wagens bzw. eines Zuges er-
forderlich sein, werden die Kosten für die Auswechslung bzw. Wieder-
herstellung und Verwaltungskosten in Rechnung gestellt. 

 
(7) Beschwerden sind - außer in Fällen des § 6 Absatz 6 und § 7 Absatz 3 

- nicht an das Fahr-, sondern an das Aufsichtspersonal zu richten. So-
weit die Beschwerden nicht durch das Aufsichtspersonal erledigt wer-
den können bzw. kein Aufsichtspersonal vor Ort ist, sind sie unter An-
gabe von Datum, Uhrzeit, Wagen- und Linienbezeichnung sowie mög-

lichst unter Beifügung des Fahrausweises an die Verwaltung des Ver-
kehrsunternehmens zu richten. 

 
(8) Wer missbräuchlich die Notbremse oder andere Sicherungseinrichtun-

gen betätigt, hat - unbeschadet einer Verfolgung im Straf- oder Buß-
geldverfahren und weitergehender zivilrechtlicher Ansprüche - einen 
Betrag von 15,00 EUR zu zahlen. Dasselbe gilt, wenn gegen die Un-
tersagung nach Absatz 2 Nummer 3 oder Nummer 9 verstoßen wird. 
Im Eisenbahnverkehr beträgt bei missbräuchlicher Betätigung der Not-
bremse der zu zahlende Betrag 200,00 EUR, es sei denn, der Fahrgast 
weist nach, dass der Eisenbahn ein Schaden oder eine Wertminderung 
überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger sei. 

 
(9) Sind bei Tätlichkeiten, Beleidigungen, Hausfriedensbruch, Beschädi-

gung in Verkehrsmitteln und deren Einrichtungen, bei Schäden, die 
durch die Beförderung von Sachen oder Tieren verursacht werden, bei 
der Einziehung von Fahrausweisen sowie bei der Ablehnung der Zah-
lung des erhöhten Beförderungsentgeltes die Personalien eines Fahr-
gastes nicht eindeutig feststellbar, kann er zu diesem Zweck gemäß § 
229 BGB bzw. § 127 Absatz 1 und 3 StPO im Fahrzeug bzw. auf dem 
Bahnsteig festgehalten oder veranlasst werden, mit dem Betriebsper-
sonal die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen. 

(10) Im Linienverkehr mit Omnibussen können entlang der Linienführung 
(im Stadtverkehr auf den im Fahrplan gekennzeichneten Abschnitten) 
im Land Brandenburg ab 19:00 Uhr und in Berlin ab 20:00 Uhr jeweils 
bis Betriebsschluss Fahrgäste außerhalb von Bus-Haltestellen ausstei-
gen. Abweichungen werden örtlich bekannt gemacht. 
 

Ausgenommen ist der Teilbereich A des Tarifbereichs Berlin, sowie ein 
Aussteigehalt bei einer Entfernung von weniger als 100 m bis zur 
nächsten Haltestelle. 
 
Der Halte- und Aussteigewunsch ist dem Fahrer direkt und spätestens 
an der letzten, dem Wunschhalt davor liegenden Haltestelle mitzutei-
len. Für die Überschaubarkeit der Aussteigesituation seitens des Fah-
rers sind derartige Ausstiege nur an der vorderen Tür möglich. 
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Ein Ausstieg ist nicht zulässig,  
 
- wenn gemäß § 12 Absatz 1 StVO Halteverbot besteht, 
- wenn in zweiter Reihe gehalten werden müsste, 
- auf Vorfahrtsstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften, 
- bei Schnee- und Eisglätte sowie 
- an Baustellen bzw. anderen gefährlichen oder unübersichtlichen 
Stellen. 
 
Die Entscheidung obliegt in jedem Fall dem Betriebspersonal. 

(11) An Bedarfshaltestellen ist der Ein- oder Aussteigewunsch durch das 
Betätigen der Haltewunschtaste im Fahrzeug oder an der Bedarfshal-
testelle anzumelden. 

 
§ 5  Zuweisen von Wagen und Plätzen 
 
(1) Das Betriebspersonal kann Fahrgäste auf bestimmte Wagen verwei-

sen, wenn dies aus betrieblichen Gründen oder zur Erfüllung der Be-
förderungspflicht notwendig ist. 

 
(2) Das Betriebspersonal ist berechtigt, Fahrgästen Plätze zuzuweisen; 

Anspruch auf einen Sitzplatz besteht nicht. Sitzplätze sind für schwer-
behinderte Menschen, in der Gehfähigkeit beeinträchtigte, ältere oder 
gebrechliche Personen, werdende Mütter und für Fahrgäste mit kleinen 
Kindern freizugeben. 

 
§ 6  Beförderungsentgelte, Fahrausweise 
 
(1) Für die Beförderung sind die festgesetzten Beförderungsentgelte zu 

entrichten. Hierfür werden im Namen und für Rechnung der Verkehrs-
unternehmen Fahrausweise ausgegeben. Sie gelten im Eisenbahn-
Regionalverkehr in der 2. Wagenklasse. Rechtsbeziehungen, die sich 
aus einer Beförderung ergeben, kommen nur mit dem Verkehrsunter-
nehmen zustande, dessen Verkehrsmittel benutzt werden. 

 
Fahrausweise können auch als elektronischer Fahrschein auf ei-
ner Chipkarte, im Folgenden Chipkarte mit EFS genannt, ausge-
geben werden.  
 

Fahrausweise sind nur gültig, wenn Sie durch das Verkehrsunterneh-
men oder durch eine vom Verkehrsunternehmen autorisierte Stelle 
ausgegeben werden. Die gewerbliche bzw. entgeltliche Weitergabe 
von Fahrausweisen durch Dritte und deren Nutzung ist untersagt. 
Bei Verlust oder Diebstahl von Fahrausweisen besteht kein Anspruch 
auf Ersatz durch die Verkehrsunternehmen. Ausgenommen hiervon 
sind Chipkarten mit EFS. In diesen Fällen stellt das Verkehrsun-
ternehmen gemäß Anlage 5, Punkt 9, eine neue Chipkarte mit EFS 
aus.  

 
(2) Ist der Fahrgast beim Betreten des Verkehrsmittels nicht mit einem für 

diese Fahrt gültigen Fahrausweis versehen, hat er unverzüglich und 
unaufgefordert den erforderlichen Fahrausweis zu lösen. Wagen oder 
Wagenteile ohne Betriebspersonal oder Fahrausweisautomaten dürfen 
nur mit gültigem Fahrausweis benutzt werden. 

 
Sofern bei Fahrtantritt kein Fahrausweis bis zum Ziel gelöst werden 
kann, ist beim Übergang auf das nächste Verkehrsmittel ein Fahraus-
weis für die Anschlussstrecke – gegebenenfalls auch an Automaten – 
zu lösen. Ein Anspruch auf Anrechnung des erstgelösten Fahrauswei-
ses auf den tarifmäßigen Preis zwischen Ausgangs- und Zielpunkt be-
steht nicht. 

 
(3) Ist der Fahrgast bei Fahrtantritt im Besitz eines Fahrausweises, der zu 

entwerten  ist, so hat er die Entwertung unverzüglich und unaufgefor-
dert selbst vorzunehmen: 

 
- bei auf dem Bahnsteig ortsfest aufgestellten Fahrausweisentwertern 

vor Betreten des Verkehrsmittels, 
- bei in den Verkehrsmitteln aufgestellten Fahrausweisentwertern 

beim Betreten des Verkehrsmittels. 
 
Der Fahrgast hat sich von der Entwertung zu überzeugen.  
 
Sind auf den Bahnhöfen oder im Verkehrsmittel keine Fahrauswei-
sentwerter vorhanden, so sind die Fahrausweise unverzüglich und un-
aufgefordert dem Betriebspersonal zur Entwertung auszuhändigen. 
 
Ist bei Omnibussen der Einstieg an der ersten, vorderen Tür zwingend 
vorgeschrieben, ist der Fahrausweis beim Einstieg dem Fahrpersonal 



 
VBB-Tarif Teil A Stand Juli 2011 - gültig ab 01.09.2011 

        Seite 5 von 13 

unaufgefordert vorzuzeigen. Chipkarten mit EFS sind unaufgefor-
dert an das Kartenprüfgerät zu halten, bis die Beendigung der 
Fahrausweisprüfung signalisiert wird. 

 
(4) Der Fahrgast hat den Fahrausweis bis zur Beendigung der Fahrt auf-

zubewahren und dem Betriebspersonal auf Verlangen zur Prüfung vor-
zuzeigen bzw. auszuhändigen. Die Fahrt gilt als beendet, wenn der 
Fahrgast an seiner Zielhaltestelle das Verkehrsmittel sowie ggf. die 
Bahnsteiganlagen verlassen hat. Benutzt ein Fahrgast zu einer Fahrt 
mehrere Fahrausweise, so sind diese Fahrausweise bis zur Beendi-
gung der Fahrt aufzubewahren. 

(5) Kommt ein Fahrgast seiner Pflicht nach den Absätzen 2 bis 4 trotz 
Aufforderung nicht nach, kann er von der Beförderung ausgeschlossen 
werden; die Pflicht zur Zahlung eines erhöhten Beförderungsentgeltes 
nach § 9 bleibt unberührt. 

 
 
(6) Beanstandungen des Fahrausweises sind sofort vorzubringen. Spätere 

Beanstandungen werden nicht berücksichtigt. 
 
(7) Inwieweit mit Fahrausweisen dieses Tarifs Züge des Eisenbahn-

Fernverkehrs benutzt werden können, wird besonders - auf Haltebahn-
höfen dieser Züge durch Aushang – bekannt gegeben. 

 
Besondere Regelungen für den Eisenbahn-Regionalverkehr und die S-Bahn 
 
Für Verbindungen innerhalb des Tarifgebietes werden zur Benutzung von 
Zügen des Eisenbahn-Regionalverkehrs und der S-Bahn nur Fahrausweise 
nach den Teilen B, C, D dieses Tarifs ausgegeben. Ausgenommen hiervon 
sind Fahrten auf Fahrausweisen zu gesondert bekannt gegebenen Sonderan-
geboten. 
 
Besondere Regelungen für den Eisenbahn-Regionalverkehr 
 
In Zügen des Eisenbahn-Regionalverkehrs ist ein Lösen von Fahrausweisen 
bei Zugbegleitern nur möglich, wenn ein Fahrgast unaufgefordert meldet, dass 
 
- die Möglichkeit des Erwerbs eines Fahrausweises vor Antritt der Fahrt 

nicht bestand, weil ein Fahrkartenschalter oder Fahrkartenautomat nicht 
vorhanden, nicht geöffnet oder nicht betriebsbereit war, 

- der Übergang in die 1. Wagenklasse gewünscht wird, 
- die Fortsetzung der Fahrt in einen Tarifbereich gewünscht wird, für den der 

ursprünglich gelöste Fahrausweis bzw. die mitgeführte Zeitkarte nicht aus-
reicht und auf dem Abgangsbahnhof die Möglichkeit des Erwerbs eines 
Fahrausweises für die anschließende Strecke nicht bestand. 

 
Das Entwerten des Fahrausweises durch Zugbegleiter erfolgt nur, wenn ein 
Fahrgast unaufgefordert meldet, dass der Entwerter des Zustiegsbahnhofs 
nicht betriebsbereit gewesen ist. 
 
§ 7  Zahlungsmittel 
 
(1) Das Beförderungsentgelt soll abgezählt bereitgehalten werden. Das 

Personal ist nicht verpflichtet:  
 

- Geldbeträge über 10,00 EUR zu wechseln, 
- mehr als 20 Münzstücke anzunehmen,  
- Eincentstücke im Betrag von mehr als 0,10 EUR anzunehmen, so-

wie 
- erheblich beschädigte Geldscheine und Münzen anzunehmen. 

(2) Soweit das Personal Geldbeträge über 10,00 EUR nicht wechseln 
kann, ist dem Fahrgast eine Quittung über den zurückbehaltenen Be-
trag auszustellen. Es ist Sache des Fahrgastes, das Wechselgeld unter 
Vorlage der Quittung bei der Verwaltung des Verkehrsunternehmens 
abzuholen. Ist der Fahrgast mit dieser Regelung nicht einverstanden, 
hat er die Fahrt abzubrechen. 

 
(3) Die mobilen Fahrausweisautomaten in den Verkehrsmitteln können als 

Zahlungsmittel generell Münzen im Wert von 0,05 EUR, 0,10 EUR, 
0,20 EUR, 0,50 EUR, 1,00 EUR und 2,00 EUR annehmen. Die statio-
nären Fahrausweisautomaten können auch Banknoten im Wert von 
5,00 EUR, 10,00 EUR, 20,00 EUR sowie 50,00 EUR annehmen. Die 
Fahrgäste können die Münzen und Banknoten in beliebiger Stückelung 
und Reihenfolge in die Verkaufsgeräte eingeben. Die Automaten sind 
zur Rückgabe von Wechselgeld eingerichtet. Falls einmal Wechselgeld 
im Automaten fehlt oder die Restgeldrückgabe aus sonstigen wichtigen 
Gründen außer Betrieb gesetzt ist, muss der Fahrgast passend zahlen. 
Darauf wird der Fahrgast besonders hingewiesen. In Fahrzeugen mit 
mobilen Fahrausweisautomaten ist das Personal nicht verpflichtet, 
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Geld zu wechseln. Fahrausweisautomaten können auch für das bar-
geldlose Zahlen eingerichtet sein. 

 
(4) Beanstandungen des Wechselgeldes oder der vom Personal ausge-

stellten Quittung müssen sofort vorgebracht werden. 
 
Besondere Regelung für DB Regio 
 
Im Falle einer Bezahlung von Fahrausweisen in Zügen kann die DB dem Rei-
senden, der nicht abgezählt zahlt, statt des Restgeldes schuldbefreiend einen 
auf sechs Monate befristeten Überzahlungsgutschein ausstellen. Dieser kann 
in DB ReiseZentren gegen Bargeld eingetauscht werden. 
 
§ 8  Ungültige Fahrausweise 
 
(1) Fahrausweise, die entgegen den Vorschriften der Beförderungsbedin-

gungen oder des Beförderungstarifs benutzt oder nicht im Original vor-
gelegt werden, sind ungültig und können eingezogen werden. Dies gilt 
auch für Fahrausweise, die 

 
 

1. nicht vorschriftsmäßig ausgefüllt sind und trotz Aufforderung 
nicht sofort ausgefüllt werden (z. B. Übertragen der Kundenkar-
tennummer auf den Wertabschnitt), 

2. nicht mit gültiger und vollständig aufgeklebter Wertmarke oder  
zugehörigem Wertabschnitt versehen sind, 

3. zerrissen, zerschnitten oder sonst stark beschädigt, stark be-
schmutzt, unleserlich, oder vom Fahrgast einlaminiert bzw. ein-
geschweißt sind, so dass sie nicht mehr überprüft werden kön-
nen, 

4. eigenmächtig geändert sind, 
5. von Nichtberechtigten benutzt werden, 
6. zu anderen als zu den zulässigen Fahrten benutzt werden, 
7. wegen Zeitablaufs oder aus anderen Gründen verfallen sind, 
8. ohne das ggf. erforderliche, von der Ausgabestelle befestigte 

bzw. integrierte Lichtbild benutzt werden, 
9. als Übergangsfahrscheine und Anschlussfahrausweise ohne ei-

nen Hauptfahrausweis vorgewiesen werden, 
10. mehrfach entwertet wurden, die Entwertungsmerkmale radiert, 

geändert oder in sonstiger Weise verfälscht oder manipuliert 

wurden, eine Fälschung nicht auszuschließen oder aus anderen 
durch den Fahrgast zu vertretenden Gründen nicht mehr prüfbar 
ist, 

11. unrechtmäßig hergestellt oder unrechtmäßig erworben wurden, 
12. als Chipkarte mit EFS ausgegeben werden und gesperrt 

sind. 
 

Entsprechendes gilt auch für Fahrberechtigungen und Berechtigungs-
nachweise zur Nutzung von Fahrausweisen sowie für zum Fahraus-
weis gehörende Kundenkarten. 
 
Beförderungsentgelt wird nicht erstattet; Ersatzansprüche, insbesonde-
re für Zeitverluste und Verdienstausfälle, sind ausgeschlossen. 

 
(1a) Fahrausweise, die als Chipkarte mit EFS ausgegeben werden und 

zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht lesbar oder sonst verändert 
sind, können durch das Kontrollpersonal zur Prüfung durch das 
Verkehrsunternehmen eingezogen werden. Wird die Chipkarte vom 
Kontrollpersonal nicht eingezogen, ist der Kunde verpflichtet, die 
Chipkarte innerhalb einer Woche bei dem vertragsführenden Ver-
kehrsunternehmen zur Überprüfung vorzulegen. Kommt der Kunde 
dieser Verpflichtung nicht nach, gilt der Fahrausweis, der als 
Chipkarte mit EFS ausgegeben wurde, als zum Kontrollzeitpunkt 
ungültig gemäß Absatz 1. Über den Einzug der Chipkarte entschei-
det ausschließlich das Kontrollpersonal. 

 
 Die Überprüfung durch das Verkehrsunternehmen hat innerhalb 

von 14 Tagen ab Einzug bzw. Übergabe durch den Kunden zu er-
folgen. Nach der Überprüfung wird dem Kunden vom vertragsfüh-
renden Unternehmen gemäß Anlage 5 Punkt 9 die Chipkarte bzw. 
eine Ersatz-Chipkarte übersandt oder dem Kunden zur Abholung 
bereitgestellt. Sofern die Nichtlesbarkeit der Chipkarte mit EFS für 
den Kunden erkennbar war, gilt der Fahrausweis, der als Chipkarte 
mit EFS ausgegeben wurde, als zum Kontrollzeitpunkt ungültig 
gemäß Absatz 1. 

 
(2) Ein Fahrausweis, der nur in Verbindung mit einer Bescheinigung oder 

einem im Beförderungstarif vorgesehenen Personenausweis zur Beför-
derung berechtigt, gilt als ungültig und kann eingezogen werden, wenn 
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die Bescheinigung oder der Personenausweis auf Verlangen nicht vor-
gezeigt wird. 

 
(3) Um die Rückerlangung einer eingezogenen Zeitkarte hat sich der Fahr-

gast selbst zu bemühen. Diesbezügliche Anfragen sind an die zuständi-
ge Verwaltung des Verkehrsunternehmens zu richten, welches den 
Fahrausweis eingezogen hat. 

 
(4) Soweit Fahrausweise, die als Chipkarte mit EFS ausgegeben wer-

den, gemäß § 8 Absatz 1a durch das Kontrollpersonal zur Prüfung 
einbehalten werden, erhält der Kunde für den Zeitraum der Prüfung 
vom vertragsführenden Verkehrsunternehmen eine Erstattung in 
Höhe des anteiligen Preises der von ihm erworbenen Fahrtberech-
tigung. 

 
(5) Dem Fahrgast bleibt vorbehalten, einen höheren Schaden durch 

Vorlage der durch ihn erworbenen Ersatzfahrausweise nachzuwei-
sen. Dies gilt  nicht, soweit die Nichtlesbarkeit der Chipkarte für 
den Benutzer vor der Kontrolle erkennbar war. 

 
§ 9  Erhöhtes Beförderungsentgelt 
 
(1) Ein Fahrgast ist zur Zahlung von erhöhtem Beförderungsentgelt ver-

pflichtet, wenn er 
 

1. sich keinen gültigen Fahrausweis im Sinne des § 6 beschafft hat, 
2. sich einen gültigen Fahrausweis beschafft hat, diesen jedoch bei 

einer Überprüfung nicht vorzeigen kann, 
3. andere erforderliche Fahrausweise (z. B. Fahrausweise für ein 

mitgeführtes Fahrrad, einen mitgeführten Hund) nicht vorzeigen 
kann, 

4. den Fahrausweis, nicht oder nicht unverzüglich im Sinne des § 6 
Absatz 3 entwertet hat oder entwerten ließ, oder 

5. den Fahrausweis auf Verlangen nicht vorzeigt oder aushändigt. 
 
Eine Verfolgung im Straf- oder Bußgeldverfahren bleibt unberührt.  
 
Die Vorschriften unter den Nummern 1 und 4 werden nicht angewen-
det, wenn das Beschaffen oder die Entwertung des Fahrausweises aus 
Gründen unterblieben ist, die der Fahrgast nicht zu vertreten hat. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 erhebt das Verkehrsunternehmen jeweils  
ein erhöhtes Beförderungsentgelt von 40,00 EUR. Es kann jedoch das 
Doppelte des Beförderungsentgeltes für eine einfache Fahrt auf der 
vom Fahrgast zurückgelegten Strecke erheben, sofern sich hiernach 
ein höherer Betrag als nach Satz 1 ergibt; hierbei kann das erhöhte Be-
förderungsentgelt nach dem Ausgangspunkt der Linie berechnet wer-
den, wenn der Fahrgast die zurückgelegte Strecke nicht nachweisen 
kann. 
 
Ist der Fahrgast nicht in der Lage, sofort den Gesamtbetrag von 40,00 
EUR zu begleichen, kann er einen Teilbetrag von 10,00 EUR zahlen. 
Über den gezahlten Betrag 40,00 EUR oder 10,00 EUR wird eine Quit-
tung ausgestellt, die im Rahmen des Tarifes als Fahrtberechtigung gilt. 
Sie berechtigt zur Beendigung der Fahrt bis zum Verlassen des be-
nutzten Verkehrsmittels. Kann das erhöhte Beförderungsentgelt nicht 
vor Ort bezahlt oder angezahlt werden, ist zur Weiterfahrt das Nachlö-
sen eines entsprechenden Fahrausweises erforderlich. 
 
Bei Nicht- oder Teilzahlung des erhöhten Beförderungsentgeltes erhält 
der Fahrgast eine Zahlungsaufforderung ausgehändigt oder postalisch 
zugestellt. Der offene Betrag ist innerhalb von 14 Tagen an das jeweili-
ge Verkehrsunternehmen bzw. an ein von diesem beauftragtes Inkas-
sobüro zu zahlen. 
 
Wird das erhöhte Beförderungsentgelt nicht innerhalb der in der Zah-
lungsaufforderung gesetzten Frist entrichtet, wird für jede schriftliche 
Mahnung ein Bearbeitungsentgelt von mindestens 5,00 EUR erhoben. 
 
Der Fahrgast ist in jedem Fall verpflichtet, seine Personalien anzuge-
ben und sich auf Verlangen auszuweisen. 
 
Muss bei Nicht- oder Teilzahlung des erhöhten Beförderungsentgeltes 
zur Feststellung der Personalien eine Auskunft bei der zuständigen 
Landes- bzw. Kommunalbehörde eingeholt werden, so sind die zusätz-
lich anfallenden Gebühren vom Fahrgast zu tragen. 

 
(3) Das erhöhte Beförderungsentgelt ermäßigt sich (mit Ausnahme bei 

Nutzung übertragbarer Zeitkarten) im Falle von Absatz 1 Nummer 2 auf 
7,00 EUR, wenn der Fahrgast innerhalb einer Woche ab dem Feststel-
lungstag bei der Verwaltung des Verkehrsunternehmens nachweist, 
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dass er zum Zeitpunkt der Feststellung Inhaber einer gültigen persönli-
chen Zeitkarte oder einer entsprechenden Fahrtberechtigung war. Das 
Verkehrsunternehmen braucht die Vorlage der Zeitkarte als Nachweis 
nicht anzuerkennen, wenn der Fahrgast bereits in den zurückliegenden 
12 Monaten ab Feststellungsdatum ohne gültigen Fahrausweis oder 
eine entsprechende Fahrtberechtigung angetroffen wurde.  

 
(4) Bei Verwendung von ungültigen Zeitkarten bleiben weitergehende An-

sprüche des Verkehrsunternehmens unberührt. 
 
Besondere Regelungen für DB Regio  
 
1. Ein Reisender, der dem Zugbegleitpersonal bei der Prüfung der Fahraus-

weise unaufgefordert meldet, dass er – ggf. auch nur für eine Teilstrecke – 
keinen gültigen Fahrausweis besitzt, obwohl bei Antritt der Reise ein 
Fahrkartenschalter geöffnet oder ein zur Annahme von Bargeld betriebs-
bereiter Automat vorhanden war, hat außer dem Fahrpreis einen Betrag 
von 2,50 EUR zu zahlen, wenn er den Fahrpreis sofort zahlt. Der Betrag 
von 2,50 EUR ist für Fahrausweise nach Teil B, Punkte 5.3.5.1 und 
5.3.5.3 nur einmal zu erheben. 

2. Den Betrag nach Ziffer 1 hat nicht zu zahlen, wer 
 

a) dem Zugbegleitpersonal unaufgefordert meldet, dass er mit einem 
Fahrausweis 2. Klasse die 1. Klasse benutzt, 

b) unwissentlich mit einem für diese Strecke nicht gültigen Fahrausweis 
fährt oder mit einem Fahrausweis 2. Klasse die 1. Klasse benutzt 

 
und den Fahrpreis und/oder die Übergangsfahrscheine sofort zahlt. 
 

§ 10  Erstattung von Beförderungsentgelt 
 
(1) Wird ein Fahrausweis nicht zur Fahrt benutzt, so wird das Beförde-

rungsentgelt auf Antrag gegen Vorlage des Fahrausweises erstattet. 
Beweispflichtig für die Nichtnutzung des Fahrausweises ist der Fahr-
gast. 

 
(2) Sofern nachstehend nichts Anderes geregelt ist, werden Fahrausweise 

mit aufgedrucktem Gültigkeitsdatum nur gegen Rückgabe vor dem 
1. Geltungstag umgetauscht bzw. erstattet. 

 

(3) Für nicht oder nur teilweise benutzte Einzelfahrausweise, Tages-, 
Gruppen, Kleingruppen-Tageskarten, Gruppentageskarten für Schüler 
bzw. Mehrfahrtenkarten wird kein Ersatz geleistet. Abs. 9 bleibt hiervon 
unberührt. 

 
(4) Wird eine Zeitkarte in besonderen oder nicht vorhersehbaren Fällen (z. 

B. Krankheit, Unfall oder Tod des Zeitkarteninhabers) nicht oder nur 
teilweise benutzt, so wird das Beförderungsentgelt für die Zeitkarte un-
ter Anrechnung des Beförderungsentgeltes für die durchgeführten Ein-
zelfahrten auf Antrag gegen Rückgabe des Fahrausweises erstattet. 
Für die Feststellung des Zeitpunktes, bis zu dem Einzelfahrten – je Tag 
2 Fahrten – als durchgeführt gelten, ist der Tag der Rückgabe oder 
Hinterlegung der Zeitkarte oder – bei Übersendung mit der Post – das 
Datum des Poststempels oder – bei Tod des Zeitkarteninhabers – der 
Todestag maßgeblich. 

 
Ein früherer Zeitpunkt kann nur bei persönlichen Zeitkarten und nur 
dann berücksichtigt werden, wenn die Bescheinigung eines Arztes, ei-
nes Krankenhauses oder einer Krankenkasse über stationäre Behand-
lung oder Bettlägerigkeit des Zeitkarteninhabers vorgelegt wird. Bei der 
Anrechnung des Beförderungsentgeltes für die durchgeführten Einzel-
fahrten wird eine Ermäßigung nur bei Vorliegen der hierfür erforderli-
chen Voraussetzungen, im Übrigen das Beförderungsentgelt für eine 
einfache Fahrt zugrunde gelegt. 

 
(5) Der Antrag auf Erstattung ist grundsätzlich bei der Verwaltung des 

ausgebenden Verkehrsunternehmens zu stellen. Der Fahrgast hat zu 
Erstattungsanträgen den Fahrausweis beizufügen und in den Fällen 
des Absatzes 4 die entsprechenden Nachweise zu erbringen. Der An-
trag ist unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche nach Ablauf 
der Gültigkeit des Fahrausweises, zu stellen. 

(6) Von dem zu erstattenden Betrag wird ein Bearbeitungsentgelt in Höhe 
von 2,00 EUR sowie eine etwaige Überweisungsgebühr abgezogen. 
Das Bearbeitungsentgelt und eine Überweisungsgebühr werden nicht 
abgezogen, wenn die Erstattung aufgrund von Umständen beantragt 
wird, die das Verkehrsunternehmen zu vertreten hat. 

 
(7) Die Fahrgelderstattung für Fahrausweise im Abonnement und für Jah-

reskarten regeln die Anlagen 5 und 6. 
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(8) Bei Ausschluss von der Beförderung besteht, ausgenommen § 3 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 2, kein Anspruch auf Erstattung des entrichteten 
Entgeltes. 

 
(9) Bei einer Tarifänderung verlieren im Voraus erworbene und nicht be-

nutzte Fahrausweise – außer Zeitkarten – 14 Tage nach Inkrafttreten 
von Tarifänderungen ihre Gültigkeit. Fahrausweise des letzten zurück-
liegenden Tarifes können nach Tarifänderungen an gesondert bekannt 
gegebenen Verkaufsstellen der Verkehrsunternehmen gegen Aus-
gleich des Differenzbetrages umgetauscht werden. Gegebenenfalls 
kann eine Erstattung vorgenommen werden. Die Umtausch- und Er-
stattungsfrist endet 5 Monate nach Inkrafttreten des neuen Tarifes. 
Entwertungsbedürftige Fahrausweise, die längstens einen Tag gelten 
und deren Preis sich nicht ändert, behalten ihre Gültigkeit. 

 
(10) Die Regelungen des § 17 für den Schienenpersonennahverkehr blei-

ben unberührt. 
 
§ 11  Beförderung von Sachen 
 
(1) Ein Anspruch auf Beförderung von Sachen besteht nur bei Handge-

päck. Handgepäck und sonstige Sachen werden nur bei gleichzeitiger 
Mitfahrt des Fahrgastes und nur dann befördert, wenn dadurch die Si-
cherheit und Ordnung des Betriebes nicht gefährdet und andere Fahr-
gäste nicht belästigt werden können. Eine Mitnahme von Sachen schei-
det aus, wenn hierdurch der Haltestellenaufenthalt über das übliche 
Maß verlängert wird oder die Gefahr besteht, dass aufgrund der Mit-
nahme der Sache andere Fahrgäste keinen Platz im Fahrzeug finden. 

 
Fahrräder werden in den Zügen des Eisenbahn-Regionalverkehrs, der 
S-Bahn und der U-Bahn sowie auf Fähren über den gesamten Ver-
kehrszeitraum befördert, sofern hierfür ausreichend Platz vorhanden ist. 
Tandems, dreirädrige Fahrräder, Fahrräder und andere Fortbewe-
gungsmittel mit Hilfsmotor, Mofas sowie Fahrräder zum Lastentransport 
und Anhänger sind von der Beförderung ausgeschlossen (ausgenom-
men Fahrräder mit Trethilfe durch einen Elektro-Hilfsmotor, z. B. Pede-
lecs). Jeder Fahrgast darf nur ein einsitziges, zweirädriges Fahrrad mit-
nehmen. Die Mitnahme von Fahrrädern in Omnibussen, Obussen und 
Straßenbahnen ist nicht gestattet, es sei denn, dass diese Verkehrsmit-
tel dafür hergerichtet und entsprechend gekennzeichnet sind. Dies gilt 

auch für den Bahn- Ersatzverkehr. Die Entscheidung über die Mitnahme 
von Fahrrädern obliegt bei allen Verkehrsmitteln letztlich dem Betriebs-
personal. 

 
Wird der Platz für Krankenfahrstühle oder Kinderwagen benötigt, muss  
der Fahrgast mit dem Fahrrad das Verkehrsmittel verlassen. Ein An-
spruch auf Erstattung des bereits gezahlten Beförderungsentgeltes be-
steht nicht. 
 
Zusammengeklappte Fahrräder, die in handelsüblichen Fahrradta-
schen, Fahrradsäcken o. Ä. verpackt sind sowie Kleinkindfahrräder (mit 
einem maximalen Felgendurchmesser bis zu 12,5 Zoll) gelten als 
Handgepäck. 

 
(2) Von der Beförderung sind gefährliche Stoffe und gefährliche Gegen-

stände ausgeschlossen, insbesondere 
 

1. explosionsfähige, leicht entzündliche, radioaktive, übel riechende 
oder ätzende Stoffe, 

2. unverpackte oder ungeschützte Sachen, durch die Fahrgäste 
verletzt oder beschmutzt werden können, 

3. Gegenstände, die über die Wagenumgrenzung hinausragen. 
 

(3) Die Pflicht zur Beförderung von Kleinkindern in Kinderwagen und 
schwerbehinderten Menschen in Krankenfahrstühlen richtet sich nach 
den Vorschriften des § 2 Absatz 1. Nach Möglichkeit soll das Betriebs-
personal dafür sorgen, dass Fahrgäste mit Kind im Kinderwagen und 
schwerbehinderte Menschen in Krankenfahrstühlen nicht zurückgewie-
sen werden. Die Entscheidung über die Mitnahmen liegt beim Betriebs-
personal.  

 
(4) Die Beförderung von Kinderwagen, Krankenfahrstühlen und sonstigen 

orthopädischen Hilfsmitteln ist grundsätzlich zugelassen, wenn die Bau-
art des Verkehrsmittels es zulässt und keine Verminderung der Ver-
kehrssicherheit eintritt. 

 
(5) Der Fahrgast hat mitgeführte Sachen so unterzubringen und zu beauf-

sichtigen, dass die Sicherheit und Ordnung des Betriebes nicht gefähr-
det und andere Fahrgäste nicht belästigt oder geschädigt werden kön-
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nen. Soweit durch mitgeführte Sachen Schäden an Personen oder Ge-
genständen entstehen, gelten die allgemeinen Haftungsvorschriften. 

 
(6) Das Betriebspersonal entscheidet im Einzelfall, ob Sachen zur Beförde-

rung zugelassen werden und an welcher Stelle sie unterzubringen sind. 
 
Besondere Regelungen für den Eisenbahn-Regionalverkehr und die S-Bahn 
 
1. In den Zügen können leicht tragbare Gegenstände bis zu einer Länge von 

1,50 Meter unentgeltlich mitgenommen werden, wenn in den Vorräumen 
oder Gängen der Wagen besondere Vorrichtungen für die Unterbringung 
vorhanden sind. 

 
2. Bei Mitnahme eines Fahrrades hat der Reisende dieses auf dem Ein-

stiegsbahnhof in den Fahrradwagen, das Fahrradabteil oder das Mehr-
zweckabteil einzuladen, es gegebenenfalls bei Zugwechsel auf dem Um-
steigebahnhof umzuladen und auf dem Zielbahnhof auszuladen. Das 
Fahrrad geht beim Einladen nicht in das Gewahrsam der Eisenbahn über, 
sie haftet nicht für Diebstahl und Verlust, für Beschädigung nur insoweit, 
als sie diese zu vertreten hat. 

 
3. In den Zügen der S-Bahn dürfen Blinde mit Begleitperson ein Tandem 

einstellen. Es gilt Teil D, Punkt 3.2. 
 
§ 12  Beförderung von Tieren 
 
(1) Auf die Beförderung von Tieren sind § 3 Absatz 1 und § 11 Absatz 1, 5 

und 6 anzuwenden. 
 
(2) Kleine Hunde (bis zur Größe einer Hauskatze/eines Hauskaters) oder 

andere kleine Haustiere dürfen mitgenommen werden, sofern diese Tie-
re in geeigneten Behältnissen (Käfigen, Transportboxen, Reisetaschen 
o. Ä.) auf dem Schoß gehalten werden oder wie Handgepäck oder 
Traglasten untergebracht werden können. Kleine Hunde dürfen auch 
ohne geeignete Behältnisse mitgenommen werden, wenn die Hunde 
angeleint sind. Darüber hinaus dürfen größere Hunde angeleint mitge-
nommen werden, wenn nach der Beurteilung des Betriebspersonals 
genügend Platz vorhanden ist. Hunde, die nicht in geeigneten Behält-
nissen untergebracht sind, müssen einen Maulkorb tragen. Durch Be-

kanntgabe im Fahrplan kann die Mitnahme von Hunden in bestimmten 
Verkehrsmitteln ausgeschlossen werden. 

 
Blindenführhunde und Behindertenbegleithunde gemäß Absatz 3 und 
Blindenführhunde und Behindertenbegleithunde, die sich in der Ausbil-
dung befinden, bleiben von den Bestimmungen dieses Absatzes unbe-
rührt. 

(3) Blindenführhunde, die einen Blinden begleiten sowie Hunde, die von 
schwerbehinderten Menschen mitgeführt werden, in deren Ausweis die 
Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson nachgewiesen ist (Blin-
denführhunde und Behindertenbegleithunde im Sinne von § 145 Absatz 
2 Nummer 2 SGB IX), sind zur Beförderung stets zugelassen. 

 
(4) Sonstige Tiere dürfen nur in geeigneten Behältnissen mitgenommen 

werden. 
 

(5) Tiere dürfen nicht auf Sitzplätzen untergebracht werden. 
 
§ 13  Fundsachen 
 
Fundsachen sind gemäß § 978 BGB unverzüglich beim Betriebspersonal ab-
zuliefern. Eine Fundsache wird an den Verlierer durch das Verkehrsunterneh-
men, in dessen Betriebsmitteln oder –anlagen die Sache gefunden wurde, 
gegen Zahlung eines Entgeltes für die Aufbewahrung zurückgegeben. Soforti-
ge Rückgabe an den Verlierer durch das Betriebspersonal ist zulässig, wenn 
er sich einwandfrei als Verlierer ausweisen kann. Der Verlierer hat den Emp-
fang der Sache schriftlich zu bestätigen.  
 
Eine Fundsache kann gegen schriftliche Vollmacht des Verlierers und unter 
Vorlage des Personaldokumentes des bevollmächtigten Empfangsberechtig-
ten auch an einen Dritten ausgehändigt werden. Der Verlierer hat zur Wah-
rung der Ansprüche des Finders bei der Aushändigung des Fundgegenstan-
des in jedem Falle seine vollständige Adresse anzugeben und sich auszuwei-
sen. Über Fundsachen, deren Aufbewahrung unzumutbar ist, kann das Ver-
kehrsunternehmen frei verfügen. 
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§ 14  Fahrgastrechte im Schienenpersonennahverkehr bei 
 Zugverspätungen, Zugausfällen und gegebenenfalls 
 daraus resultierenden Anschlussversäumnissen 

 
(1) Grundlage der Fahrgastrechte sind die Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 
über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr und 
das Gesetz zur Anpassung eisenbahnrechtlicher Vorschriften an die 
Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 des Europäischen Parlaments und Ra-
tes vom 23. Oktober 2007 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste 
im Eisenbahnverkehr vom 26. Mai 2009 (BGBl. I S. 1146). 

 
(2) Die nachfolgenden Absätze regeln die Fahrgastrechte innerhalb des 

Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (Fahrausweis des VBB-Tarifes 
Teile B und C), soweit eine Verspätung oder ein Zugausfall durch die 
Eisenbahnverkehrsunternehmen Deutsche Bahn AG, S-Bahn Berlin 
GmbH, Prignitzer Eisenbahn GmbH, NEB Betriebsgesellschaft mbH, 
Ostdeutsche Eisenbahn GmbH und/oder Ostseeland Verkehr GmbH, 
die Verkehrsleistungen im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 des Allgemei-
nen Eisenbahngesetzes (AEG) erbringen, verursacht worden ist.  

 
Die Vorschriften zu den Fahrgastrechten gelten nicht für die Beförde-
rung mit anderen schienengebundenen Verkehrsmitteln (zum Beispiel 
Straßen- und U-Bahnen) und anderen Verkehrsmitteln (zum Beispiel 
Omnibusse und Fähren).  
 
Berechtigt der Fahrausweis zur Fahrt mit verschiedenen Verkehrsmit-
teln, werden die Fahrgastrechte nur wirksam, soweit die Verspätung im 
Bereich der tatsächlichen bzw. geplanten Eisenbahnbeförderung einge-
treten ist. 
 
Ergänzend finden, sofern hier keine zum VBB-Tarif abweichenden Re-
gelungen getroffen worden sind, die Regelungen zu den Fahrgastrech-
ten in den Beförderungsbedingungen  für Personen durch die Unter-
nehmen der Deutschen Bahn AG [Beförderungsbedingungen Perso-
nenverkehr (BB P), Tfv 600/A] Anwendung.  

 
(3) Macht der Fahrgast von seinen Fahrgastrechten Gebrauch, kann er bei 

Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen eine Erstattung oder 
eine Entschädigung verlangen.  

Der Erstattungs- bzw. Entschädigungsanspruch besteht gesetzlich 
nicht, wenn der Ausfall oder die Unpünktlichkeit auf eine der folgenden 
Ursachen zurückzuführen ist und der Fahrgast über die Ursachen 
rechtzeitig unterrichtet wurde oder die Ursachen offensichtlich waren: 

 
a) betriebsfremde Umstände, die das Eisenbahnverkehrsunter-

nehmen, das den Zug betreibt, trotz Anwendung der nach Lage 
des Falles gebotenen Sorgfalt nicht vermeiden und deren Folgen 
es nicht abwenden konnte, 

b) Verschulden des Fahrgastes, 
c) Verhalten eines Dritten, das das Eisenbahnverkehrsunterneh-

men, das den Zug betreibt, trotz Anwendung der nach Lage des 
Falles gebotenen Sorgfalt nicht vermeiden und dessen Folgen es 
nicht abwenden konnte. 

 
Der Betreiber der Eisenbahninfrastruktur, auf der die Beförderung er-
folgt, ist im Verhältnis zum Eisenbahnverkehrsunternehmen nicht als 
Dritter anzusehen. 

 
(4) Der Fahrgast hat einen Anspruch auf Erstattung, wenn   
 

a) eine Ankunftsverspätung des gewählten Zuges am Zielort um 
mehr als 60 Minuten absehbar ist.  
Der Fahrgast kann in diesem Fall von der Reise zurücktreten 
und sich den Fahrpreis erstatten lassen bzw. die Fortsetzung der 
Fahrt oder die Weiterreise mit geänderter Streckenführung unter 
vergleichbaren Beförderungsbedingungen bis zum Zielort bei 
nächster Gelegenheit verlangen. 
Eine gleichzeitige Erstattung und Entschädigung für die gleiche 
Fahrt ist ausgeschlossen. 
 

b) eine Ankunftsverspätung des gewählten Zuges am Zielort von 
mindestens 20 Minuten absehbar ist.  
Der Fahrgast kann in diesem Fall seine Reise mit einem anderen 
Zug durchführen, sofern für diesen Zug keine Reservierungs-
pflicht besteht. Wenn der Fahrgast für den ersatzweise genutz-
ten Zug einen weiteren Fahrausweis erwerben muss (zum Bei-
spiel für den Fernverkehr), kann er von dem Eisenbahnunter-
nehmen, das für die Verspätung verantwortlich ist, den Ersatz 
der erforderlichen Aufwendungen verlangen.  
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Ein Anspruch auf Durchführung der Fahrt in einem anderen Zug 
besteht nicht, wenn der Fahrgast im Besitz eines erheblich er-
mäßigten Fahrausweises (Semesterticket, Brandenburg-Berlin-
Ticket, Brandenburg-Berlin-Ticket Nacht) ist.  
 

c) der Zug, dessen planmäßige Ankunftszeit zwischen 00:00 Uhr 
und 05:00 Uhr liegt, um mindestens 60 Minuten verspätet ist.  
Der Fahrgast kann in diesem Fall andere Verkehrsmittel zu sei-
nem Zielort benutzen, zum Beispiel ein Taxi. Gleiches gilt, wenn 
die letzte fahrplanmäßige Verbindung des Tages mit dem Zug 
ausfällt und der Fahrgast den Zielort bis 24:00 Uhr nicht mehr er-
reichen kann. Der Fahrgast kann hierfür den Ersatz der erforder-
lichen Aufwendungen bis zu einem Höchstbetrag von 80,00 EUR 
verlangen. Der Fahrgast hat eine Schadensminderungspflicht. 
Das bedeutet, dass ein Ersatz der Aufwendungen nicht verlangt 
werden kann, wenn eine alternative Beförderung (zum Beispiel 
Omnibus, Sammeltaxi) zur Verfügung gestellt wurde. 

 
Wann vernünftigerweise mit einer Ankunftsverspätung am Zielort nach 
den Punkten a) und b) zu rechnen ist, richtet sich nach objektiver Beur-
teilung, insbesondere der  

 
- Aushangfahrpläne und ausgehängten Informationen über Fahr-

planänderungen an Stationen und Bahnhöfen, 
- elektronischen Anzeigen und Lautsprecheransagen in Zügen und an 

Stationen und Bahnhöfen, 
- Fahrplaninformationen aus Buchungssystemen personalbedienter 

Verkaufsstellen, 
- verfügbaren Fahrplaninformations- und Reisendeninformationsme-

dien. 
 

(5) Der Fahrgast hat einen Anspruch auf Entschädigung bei relationsbezo-
genen Fahrausweisen für eine einfache Fahrt,  

 
a) ab einer Verspätung von 60 Minuten am Zielort in Höhe von 

25 Prozent des Fahrpreises. 
b) ab einer Verspätung von 120 Minuten am Zielort in Höhe von 

50 Prozent des Fahrpreises. 
 

(6) Der Fahrgast hat einen Anspruch auf Entschädigung bei Fahrauswei-
sen, die mindestens einen Tag Gültigkeit haben, wenn er im Gültig-
keitszeitraum seines Fahrausweises wiederholt, Verspätungen von 
mindestens 60 Minuten erlitten hat.  
Die Entschädigung beträgt pauschal  
 

a) 1,50 EUR pro Fahrt in der 2. Wagenklasse bzw. 2,25 EUR pro 
Fahrt in der 1. Wagenklasse 

b) 0,40 EUR pro Fahrt für Fahrausweise für Fahrräder, 
 

in Summe jedoch maximal 25 Prozent des tatsächlich gezahlten Fahr-
preises. 

 
Der Fahrgast reicht die Entschädigungsanträge gesammelt ein, bei 
Fahrausweisen mit einer Gültigkeit bis zu einem Monat (Tageskarten, 7-
Tage-Karten und Monatskarten) nach Ablauf der Gültigkeit und bei 
Fahrausweisen mit einer Geltungsdauer von mehr als einem Monat 
(Jahreskarten, Abonnements) bei Erreichen des Entschädigungsan-
spruchs. 

 
(7) Der Entschädigungsbetrag wird auf volle fünf Cent aufgerundet. Der 

Auszahlungsbetrag für eine Entschädigung muss für die unter Absatz 
(5) und (6) genannten Fahrausweise mindestens 4,00 EUR betragen, 
das heißt, Fahrpreisentschädigungen unter diesem Betrag werden nicht 
ausgezahlt. 

 
(8) Eine Erstattung oder Entschädigung des VBB-Fahrausweises kann nur 

erfolgen, wenn keine anderen Fahrtalternativen vorhanden waren oder 
die Verspätung zum Zeitpunkt des Fahrausweiserwerbs noch nicht be-
kannt war. 

 
(9) Der Fahrgast muss seinen Erstattungs- bzw. Entschädigungsanspruch 

innerhalb eines Jahres nach Ablauf der Geltungsdauer des Fahraus-
weises bei dem unter Absatz (2) Satz 1 genannten Eisenbahnverkehrs-
unternehmen bzw. bei einem vom Unternehmen beauftragten Dienst-
leister geltend machen. Die Erstattung oder Entschädigung erfolgt mit 
dem Fahrgastrechte-Formular zusammen mit den beigefügten Unterla-
gen und Belegen.  
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(10) Im Falle von Streitigkeiten aus der Beförderung durch Eisenbahnver-
kehrsunternehmen kann der Reisende die söp Schlichtungsstelle öffent-
licher Personenverkehr e.V. (Fasanenstraße 81, 10623 Berlin, 030 
6449933-0, kontakt@soep-online.de) kontaktieren. Eine Streitigkeit liegt 
vor, wenn einer schriftlichen Beschwerde des Fahrgastes nicht binnen 
eines Monats abgeholfen wurde bzw. eine andere Rechtsauffassung 
durch den Kunden vertreten wird. 

 
§ 15  Haftung 
 
Das Verkehrsunternehmen haftet für die Tötung oder Verletzung eines Fahr-
gastes und für Schäden an Sachen, die der Fahrgast an sich trägt oder mit 
sich führt, nach den allgemein geltenden Bestimmungen. Für Sachschäden 
haftet das Verkehrsunternehmen gegenüber jeder beförderten Person nur bis 
zum Höchstbetrag von 1.000,00 EUR, die Begrenzung der Haftung gilt nicht, 
wenn die Sachschäden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen 
sind. 
 
§ 16  Ausschluss von Ersatzansprüchen 
 
Abweichungen von Fahrplänen durch Verkehrsbehinderungen, Betriebsstö-
rungen oder -unterbrechungen sowie Platzmangel begründen keine Ersatzan-
sprüche; insoweit wird auch keine Gewähr für das Einhalten von Anschlüssen 
übernommen. Der Anspruch auf Beförderung gilt auch als erfüllt, wenn das 
Verkehrsunternehmen aus betrieblichen Gründen andere als im Fahrplan 
angegebene Verkehrsmittel bereitstellt oder Umleitungsstrecken befahren 
werden. Weitergehende Ansprüche aus § 17 EVO bei einem Transport mit der 
Eisenbahn bleiben unberührt. 
 
§ 17  Gerichtsstand 
 
Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich aus dem Beförderungsver-
trag ergeben, ist Sitz des jeweiligen Verkehrsunternehmens. 
 


